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darf alſo das virile, das noch nicht in den uterus angelangt
iſt, auszuſtoßen uchen, 10 eS auch durch keimtötende ittel unfruchtbar
machen; denn bevor das den uterus erreicht hat, iſt
keine Empfängnis denken. ſt aber auch nur einn eil des
m den Uterus gelangt, ˙ iſt zwar die ſofortige Empfängnis nicht
beſonders wahrſcheinlich, doch iſt kein oment mehr anzugeben,
man die Sicherheit haben könnte, daß keine Befruchtung, alſo
Empfängnis, ſtattgefunden habe Qher iſt von da ab jeder Eingriff
in den Uterus unſtatthaft, und der etwaige die Befruchtung ver⸗
hindernde Eingriff darf m dem vorliegenden Falle nUUTL In den vor
lagernden mütterlichen Organen ge  ehen

Selbſtverſtändlich wird In unſerem Fall Helena als eine bis
da Uunverletzte Jungfrau Unterſtellt. Wäre etwa eine andere lei
liche Verbindung vorausgegangen, ſo müßte unbedingt auch Rück
ſicht werden auf alles, was den Qus dieſer Verbindung
etwa hervorgegangenen foetus chädigen könnte.

Valkenburg, Holland. Aug
III Un Schüdigung des aautes. Vi der

Landgemeinde omm der Orpora Tullius mit einigen oldaten
und der Heupreſſe ＋ das Heu für das Militär einzutreiben.
Den Bauern Markus würde eS treffen, für 200 Kronen Heu ab
zuliefern. Da jedoch ſein Heu ſelbſt ehalten würde, geht

zum Orpora Tullius und übergibt ihm der betreffenden
Menge Heu die 200 Kronen. Nach einiger Zeit bekommt E wie die
übrigen Bauern, die Heu geliefert aben, den Preis dafür, eine
200 KHronen vom Aerar angewieſen. Ein Nachbar, der bemerkt hatte,
daß bei arkus kein Heu eingefordert worden war, ſtellt dieſen zur
ede, vie d das Aerar 0 etrügen könne; arkus antwortet, EL

habe keine Ungerechtigkeit egangen; was die anderen Heu, das
habe ETL in eld abgeliefert und ekomme ſo gerechterweiſe ſein eld
zurück; was der orpora m dem Falle getan habe, gehe ihn nichts
M; ſei zwar auch überzeugt, daß der orpora das eld behalten
und durch alſche Eintragungen das Aerar geſchädigt habe; aber eS
könne ſeine eigene Handlungsweiſe auch ſo verſtanden werden, daß
der orpora für die 200 Kronen von anderer Cite Heu beſchaffe
und das 0 eintrage, al ob eS von Markus geliefert ſei; Ii dieſem
Falle iege keine Ungerechtigkeit vor

Wie iſt nun das Geſchäft beurteilen?
ſt die Handlungsweiſe des Korporals Tullius eine

Sünde die Gerechtigkeit? Dieſe Frage muß beantwortet werden,
bevor wir uns ein Urteil über das Vorgehen des arkus bilden
önnen. Der Bauer ſe iſt überzeugt, daß Tullius das eld eim⸗
geſteckt hat und durch falſche Angaben das Aerar veranlaßt hat, den
Preis auszuzahlen, wie wenn das Heu geliefert worden waäre neſe
Handlungsweiſe iſt offenbar eine ungerechte Schädigung des Aerars
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nd zieht die Pflicht des Schadenerſatzes nach ſich Hätte aber Tullius
wirklich das Geld verwendet, von anderen Bauern mehr Heu
einzutreiben, und ſo doch das entſprechende Quantum abgeliefert,
dann ware ſein Vorgehen nicht die iustitia Commutativa; woh
aber könnte ? eine Sünde die iuUstitia distributiva begangen
aben Denn ſeine Vorgeſetzten haben die Pflicht mn der Verteilung
der Laſten und dieſe zwangsweiſen Lieferungen werden 10 immer
als Laſten betrachtet die iustitia distributiva zu beobachten, indem
ſie die Höhe der Lieferungen jedes einzelnen gerecht emeſſen unter
Berückſichtigung des Geſamtertrages und des für den Viehſtand
Nötigen. In dieſem Sinne hat auch Tullius ſeinen Auftrag zu⸗
ühren Hat CET nun zwangsweiſe bei anderen Bauern mehr Heu
eingetrieben n einer Weiſe, daß ſie das als größere, nicht propor
tionierte Laſt empfinden, oder gar geſchädigt werden, indem ſie ſpäter
Uum höheren Preis Heu kaufen, oder Mangel M Heu ihren
Viehbeſtan vermindern müſſen, ſo hat ETL die iustitia distributiva
verletzt. Auch dieſe Tugend ver  te unter chwerer Sünde, ſofern
* ſich eine beträchtliche Verletzung (materia gravis) handelt;
10 C8 kann ogar die Pflicht des Schadenerſatzes eintreten, wenn mit
threr Verletzung zugleich eine Schädigung verbunden war, Die in
den zuletzt angeführten 0  en Nur dann ware Tullius von jeder
Sünde freizuſprechen, wenn Er das betreffende Quantum Heu,
von Markus, der eS Uungern abgibt, von anderen Bauern angekauft
hätte, die C8 leichter entbehren önnen oder ogar roh ind,
ſie mehr verkaufen können. In dieſem Falle hätte 9 den Auftrag
ſeiner Vorgeſetzten einfach klug nterpretiert und der lustitia distri-
butiva entſprechend ausgeführt.

Doch ſcheint dieſe zweite, von Markus als möglich dargeſtellte
Handlungsweiſe des Tullius nur eine Ausrede zu ſein, und wir
werden nicht fehlgehen in der Annahme, daß der Orpora wirklich
das Aerar geſchädigt hat nter dieſer Annahme beurteilen wir Unter

das Vorgehen des Bauers Markus.
Die Handlungsweiſe des Markus, in ſofern bLr kern

Heu liefern will, iſt keine Sünde die ausgleichende Ge
rechtigkeit; manche Autoren, die keine Pönalgeſetze annehmen, werden
eine unde die ustitia legalis, des Ungehorſams eine
IM Gewiſſen verpflichtende Anordnung der rechtmäßigen Obrigkeit,
darin finden, die aber m einem einzelnen Falle nicht als ſchwere unde
3u beurteilen ſein wird Wir glauben, daß hier nur die Verletzung
eines Pönalgeſetzes vorliegt, das nur verpflichtet, die Strafe als gerecht
anzuerkennen, ſie für die Verletzung auferlegt wird Denn der
Zweck des Geſetzes iſt hier nicht 0 ſehr, einen freien Akt des Unter⸗
gebenen 3 verlangen und dieſen als notwendig Ur öffentlichen Wohl
Ahr zUum Gegenſtand einer Gewiſſenspfli zu machen; was das
eſe erreichen will, iſt vielmehr, das notwendige Heu beſchaffen
Dieſer Zweck wird aber auch ohne Gewiſſenspfli der Untergebenen
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erreicht; die hohen Strafen rſetzen einerſeits den Abgang durch die
Entziehung einzelner und ſind anderſeits Ein Zeichen daß die Ob'
rigkeit durch äußere Mittel, Zwangsrequiſition und hohe Strafen
eher den Zweck erreichen als durch Gewiſſenspflicht; zudem
wäre

—⁰⁷ eine ſo hohe Strafe und dazu noch eine moraliſche Schuld 3u
viel. Auch die gewöhnliche Auffaſſung der Leute wird dieſe Vor⸗
ſchriften 0 interpretieren, daß die ausführenden Organe zwar im
ewiſſen ver  E ſind, ihren Auftrag gut und gerecht auszuführen,
die Untergebenen jedoch nur auf Aufforderung der Organe entweder
die betreffende eiſtung, oder Im anderen Falle die feſtgeſetzte Strafe
auf ſich nehmen.

So würden wir das Beſtreben, kein Heu abgeben zu müſſen,
nicht für eine Sünde halten, oferne keine ungerechten Mittel ange  —
vendet werden; beſonders wenn der Bauer das Heu notwendig ſe
braucht, könnten wir ihm nicht verwehren, durch Hinweis
auf andere, die leichter mehr verkaufen könnten, ſich der
entziehen.

In der Annahme jedoch, daß Tullius das Aerar
geſchädigt hat, und Markus davon überzeu War, kann
die Handlungsweiſe des Markus, das Anbieten der 200 Kronen,
als eihilfe (Cooperatio Im weiteren Sinne) zur Ungerechtigkeit, erne
Sünde 9e die ausgleichende Gerechtigkeit werden.
Ob ſie ES ſt, nd inwieweit auch die Erſatzpfli auf Markus ſich
erſtreckt, hängt von dem Einfluß ab, den ſeine Handlung auf die
Sünde des Tullius geübt hat, mit anderen orten, * iſt Uunter
ſuchen, ob ſeine andlung eine Art Verführung (inductio), beab
ſichtigtes oder unbeabſichtigtes Aergernis (scandalum direéetum VeI
indirectum), oder eine Art Beihilfe, die mehr oder weniger notwendig
iſt, näher oder entfernter beiträgt, die Ungerechtigkeit beabſichtigt
oder nicht beabſichtigt iſt (Cooperatio Dhysica, necessaria vel NoOn.
immediata Vvel mediata, formalis Vel materialis.)

Die Verführung wird durch eine andlung begangen, die
ihrer Natur nach darauf gerichtet iſt, den anderen zur ſündhaften
Handlung 3u bewegen; wer alſo einen Auftrag gibt, bittet, auffordert

einer ungerechten Handlung, ſei ES, daß o Orte oder Zeichen
oder Handlungen anwendet, den Willen des anderen be
ſtimmen, begeht Verführung; iſt moraliſche Urſache der en
Handlung und zwar eL Urſache; die Sünde wird auf ſeine
Willensäußerung hin egangen; und 0 begeht EL neben einer Sünde

die Liebe auch eme unde die Gerechtigkeit und muß
als erſter Schadenerſatz leiſten

At aber die Handlung des einen keinen Urſächlichen Einfluß
auf die ſündhafte Tat, iſt ſie nuL die Gelegenheit, die der andere
benützt, um ſich ſelbſt zur Ungerechtigkeit zu beſtimmen, ſo iſt nur
die Sünde des Aergerniſſes begangen worden; ſie iſt eine Sünde

die Liebe, allerdings, die ungerechte Handlung des zweiten
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nicht nur vorausgeſehen, ſondern beabſichtigt wurde (scandalum di-
rectum), auch eine Sünde die Gerechtigkeit, zieht aber keine
Erſatzpfli nach ſich eben weil ſie nicht bewirkende Urſache des
Schadens (causa damni efficax) iſt , eS kann eine derartige
Handlung ogar ohne jegliche Sünde wenn der vom anderen
zugefügte Schaden nicht beabſichtigt, ondern nUuL vorausgeſehen war
(scandalum indirectum), und enn genügender Grund vorhanden war,
ſeine eigene Handlung zu ſetzen Die Pflicht der Liebe verbindet
nicht, man ſelbſt einen entſprechend bedeutenden Schaden ELr
eiden würde.

Endlich kann da dem Korporal gemachte Anbieten der 00 Kronen
noch als eine Art phyſiſcher Beihilfe (Coopeératio) Ur ungerechten
Qat desſelben angeſehen werden; EL wurde dadurch in ſeiner Sünde
oder m der Vorbereitung dazu gefördert und unterſtützt, auch
eLr nicht dazu verführt oder veranlaßt worden iſt, ondern ſelbſt ſich
ſchon dazu beſtimmt hatte. ne Beihilfe, die mit ungerechter
Abſicht geſchieht (Coopeératio formalis), iſt natürlich ebenfalls eine
Sünde gegen die Gerechtigkeit und verpflichtet zum Erſatz, aber ni
an erſter Stelle, weil EL nicht der —— und Haupttäter iſt; wenn
ſeine eihilfe o notwendig war, daß ohne ieſelbe die ungerechte Tat
überhaupt nicht geſche wäre, muß eX, der Haupttäter einen
Erſatz leiſtet, den Schaden erſetzen; war eimne eihilfe nicht
10 notwendig, ſo braucht CT den ſeiner Mittätigkeit entſprechenden
Teil erſetzen.

Doch kann eine Beihilfe, ſie nicht die Ungerechtigkeit
beabſichtigte (Coopératio materialis) auch ohne Schuld ſein; kann
durch ſeine ethilſe inen berechtigten Vorteil oder die Abwehr eines
Schadens erſtrebt haben; dieſer Vorteil oder abzuwendende Schaden
muß allerdings Aum ˙ größer ſein, 1e notwendiger und unmittelbarer
ſeine ethilfe war Hat Ce ohne genügend proportionierten Grund
doch Beihilfe geleiſtet, ſo iſt e wieder Teilnehmer Qan der Unge⸗
rechtigkeit und iſt 3u einem eil des Schadenerſatzes zweiter
22—  telle ver  1

enden ir dieſe Grundſätze auf die Handlungsweiſe des Markus
V  7 ſo ergeben ſich folgende Möglichkeiten:

Er ſagt ſelbſt, 6 ſei überzeugt, daß Tullius bei ſolcher Ge
legenheit eine Schädigung des Aerars begangen hat Hat nun arkus
bei Uebergabe der 200 Kronen durch ein Wort, oder auch nur durch
einen bedeutſamen Händedruck oder lick den Tullius dazu aufge⸗
fordert oder beſtimmt un dieſe nnahme liegt gar nicht außer dem
Bereich der Möglichkeit), ſo liegt Verführung vor; Markus iſt der
moraliſche Urheber der Tat und muß an erſter Stelle Erſatz leiſten;
die Tat iſt In einem Namen vollführt worden.

Hat aber In keiner Weiſe aufgefordert, ondern nur voraus
geſehen, daß Tullius dieſe Gelegenheit einer Schädigung benützen
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wird, 0 waäre QAus Liebe ve  flichte geweſen, dem vorzubeugen,
indem agte, wolle keine Schädigung des Aerars, ondern nur
die Möglichkeit geben, von anderer Seite Heu beſchaffen Und
teſe Liebespflicht hätte er ohne irgendeinen Schaden erfüllen
können.

Hat EL dennoch nicht ⁰ iſt ſein Anerbieten als
scandalum., aber zugleich auch als eine Art Cooperatio materialis
aufzufaſſen. Und es ſcheint ich hier eine ziemlich nahe und aſt
notwendige Beihilfe 3u handeln, ſo daß eine teilweiſe Erſa

1
und wenn der andere nicht erſetzt, ogar eine volle Erſatzpfli vor
läge muß ſich dies RAus ſeinem Geſtändnis ergeben und darnach
beurteilt werden. Nur in dem Falle, icher geweſen
wäre, daß auch ohne ſeine Mithilfe dem Staate derſelbe Schaden
zugefügt worden wäre, önnte man ihn von der Erſatzpflicht frei  2
prechen da EL 10 einen Grund ſeinem Anerbieten, nämlich
die Schwierigkeit, das verlangte Quantum Heu abzugeben.

Hat Markus aber ausdrücklich bei ſeinem Anerbieten den 0
ſchlag gemacht, bei anderen Bauern dafür Heu zu kaufen, ſo macht
allerdings die Vorausſicht, daß Tullius bei dieſer Gelegenheit eine
Ungerechtigkeit begehen wird, das Anerbieten der 200 Kronen noch
3u mnem Seandalum indirectum; wir aber annehmen, daß
eS ihm wirklich chwer war, das Heu liefern, 0 konnte dieſes
Aergernis ohne Sünde zulaſſen; denn die Pflichten der Liebe
ſtrecken ſich nicht auf Fälle, wo die Selbſtliebe die Abwendung eines
entſprechend großen Schadens rechtfertigt.

Innsbruck A Schmitt
IV (Cooperatio Conjugum.) Ein Ehemann hat Bedenken, ob

eELr den ehelichen Verkehr von ſeiner Frau noch fordern könne. Sie
mußte bei der letzten Entbindung die des Arztes V Anſpruch
nehmen und war ängere Zeit krank; als ſie dann den ehelichen
Verkehr wieder aufnahmen, ſchon immer Verdacht, daß die
5rau verhütende Mittel anwende; olange 8 ULr ein mehr oder
weniger begründeter Verdacht war, machte eLr unbedenklich von ſeinem
Rechte debrauch. Nun aber iſt dieſer Verdacht zuv Sicherheit geworden,
da die Frau auf ſein Verlangen hin immer Um einen leinen Auf⸗
ſchub bittet, U Wie ſie ſagt, einer ärztlichen Vorſchrift nachkommen
3u önnen.

Der Mann möchte nun wiſſen, ob EL trotzdem den Verkehr ver
langen und ausüben dürfe, ob ˙ ſeine Frau aufklären müſſe, 0b
6* gegebenenfalls mit Gewalt das Verfahren ſeiner Frau verhindern
mu

Auf den erſten lick ſcheint die ntwor leicht, nachdem der
umgekehrte Fall, die Frau weiß, daß der Mann nicht den
natürlichen Akt unterbrechen, ſondern von allem Anfang mit

Schutzmirteln verkehren will, gelöſt iſt; denn nicht Wur die Moral—


